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AUSZUG AUS DEM PRoToKoLL
DES

REGIERUNGsRATEs DES KANToNS S0L0THURN
VOM

29. ~pri1 1949. Nr. 1675.

I~ Mit Beschluss Nr49~r.41i vom 12. Dezernber~~ h~t der Re~

gierungsrat auf Begehren der Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn dem

~zie1lenBeb~g~1an über das Gebiet des tlRömerhofes!? und_den da-•

~~~d~n“Baunormen“ die Genehmigung ertei1t~ Um an der Ecke

Römerstrasse—Dainmstrasse die Erstellung eines Kopfbaues zu. ermög1ich~n.~

d.er ein Stockwerk mehr aufweist als die speziellen Bauvorschriften fiir

das fragliche Quartier vorsehen, hat die Einwohnergem~inde Solothu.m

diese Bawaormen durch einen j~ ergänzt. Die Ergänzung hat folgen-.

den Wortlaut:

“Kopfbau an der südöstlichen Ecke Röter— Dammstrasse.

a. .~nzah1 der Stockwerke. Es sind sechs Stockwerke (Erdgeschoss, 1.,
II., III., IV. und V~ Stock) gestattet. Im Dachstock dürfen weder
wohnungen noch einze]~ie Zimmer ausgebaut werden.

b~ Stockwerkhöhon:
Das Erdgeschoss muss mindestens eine Höhe von 2.70 m, die übrigen
Stockwerke mindestens eine solche von 2.50 m aufweisen (lichte
Höhe gemessen).
Oberk~t fertiger Boden Erdgeschoss im Maximu.m 1.00 m über Trottoir~

c~. Gebäu.dohöhe von 0b‘~rkant Trottoir bis Oberkant Dachges~s 18,00 m
von Oberkant Dachgesims bis Oberkant Pirat 3.60 m.“

Die Baubehörde von Solothu.m hat die ergänzten Baunorinon

vom 14. Januar bis 14. Februar 1949 öffentlich aufgelegt. Dagegen sind

keine Einsprachen eingegangen. Der Gemeinderat hat am 7. .~pri1 1949

die Ergänzung gutgeheissen und unterbreitet sie dem Regierung srat zur
Genehmigung.

Die vorgeschlagene Ergänzung wurde durch die technischen

Organe des Bau~-Departementes geprüfte Sie gibt zu keinen Bemerkungen

/ ~n1ass und kaum genehmigt werden,
II, Es wird. beschlossen:

Der vom Einwobnerg~smsinde rat der Stadt Solo thurn am 7. .~pri1

1949 bes 01110SS enen ~~nzun~~
~auno~ zum ~ezielien Beba plan über das Gebiet des “Rönuar-.

hofes“ wird die Genehrnig~g erteilt
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Bati—DepartemGflt (2).
ICantonales Tioftaasmt (3) mit ~kt~n und 1 Expl. der genehmigten Bac~

normen
Kantonales Hochbau.amt (2), mit l.Expl. der genehmigt~a Baunormen~
Kreisbat~t 1, ~o1othu.na, mit 1 Expl. der genehmigten Baunormen~

msa‘anamt der Einwohnergemei~2~ der Stadt Solothu.rn (2), mit l‘E:~p1~
der genehmigten Baunormen.

Kantonsbu.chhaltuflg und Finanzkontrolle (2)



Besondere Bedingungen (Baunormen)

zum speziellen Bebauungsplan über die Liegenschaft Grundbuch So—
lothurn No. 2426, begrenzt durch die Obach— Römer— und Dammstrasse
und die Liegenschaften Grundbuch Solothurn No0 1716 und 1768, ge
mäss Art0 57, Ziffer 5 des Baureglementes der Stadt Solothurn vom
24. Juni 1958.

10 Geschlossene Bauweise längs der Obach— und Römerstrasse0
2. Offene Bauweise längs der Dammstrasse,
5. Anzahl der Stockwerke:

a, Fur die Bauten längs der Obach— und Römerstrasse:
Erdgeschoss, 1., II., III. und 1V0 Stock. Im Dachstock dür
fen nur einzelne Zimmer, Waschküchen und W.C. erstellt wer
den0 Der Einbau von Wohnungen im Dachstock ist nicht ge
stattet0 ~Ausbau nur zu 50%.

b. Für den Bau längs der Dammstrasse: Erdgeschoss, 1., II, und
III. Stock, Dachstock nicht ausgebaut,

4, Stockwerkhöhen:
a, Für die Bauten längs der Obach— und Römerstrasse, lichte

Höhe gemessen: Erdgeschoss 2.70 m, 1. Stock 2.60 m, II,,
III. und. IV, Stock je 2.50 m, Dachstock 2.55 m,

b. Für das Gebäude an der Dammstrasse, lichte Höhe gemessen:
Erdgeschoss 2.60 m, 1., II, und III. Stock je 2.50 m.

Oberkant fertiger Boden Erdgeschoss im Maximum
1.00 m über Trottoir,

5. Gebäudehöhe:
a, Für die Bauten längs der Obach— und Römerstrasse von Ober—

kant Trottoir bis Oberkant Dachgesims 15.80 in, von Oberkant
Dachgesims bis Oberkant Ffrst 5.80 m,

b, Für den Bau längs der Dammstrasse von Oberkant Trottoir
bis Oberkant Dachgesims 12.00 m, von Oberkant Dachgesime
bis Oberkant First 5.40 m,

6, Hofbauten längs der Nc~dgrenze mit gesetzlichem Abstand ein
geschossig,

7, Dachbildung: Walmdach mit dunkel engobierten Biberschwanz— und
Pfannenziegeln,

8.Lärmende oder übelriechende Gewerbe sind auf diesem Gebiet nicht
gestattet,

9, Kopfbau an der südöstlichen Ecke Römer— Dammstrasse,
a, Anzahl der Stockwerke, Es sind sechs Stockwerke (Erdgeschoss,

1., II., III,, IV. und V,, Stock) gestattet, Im Dachstock
dürfen weder Wohnungen noch einzelne Zimmer ausgebaut wer
den,

b, Stockwerkhöhen:
Das Erdgeschoss muss mindestens eine Höhe von 2.70 m, die
übrigen Stockwerke mindestens eine solche ~on 2,50 m aufwei
sen, (lichte Höhe gemessen),
0be~kant fertiger Boden Erdgeschoss im Maximum 1,00 m über
Trottoir,

c. Gebäudehöhe von Oberkant Trottoir bis Oberkant Dachgesime
18,00 m vön Oberkant Dachgesims bis Oberkant Fi~st 3.60 m,
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Vom Regierungsrat durch heutigen
Beschluss Nr. ~ genehmigt.
Solothurn,den t(~44~ 19~t

Der Staatsechreiber:


